
Was passiert mit dem 

Gerichts-Verfahren? 

Der eigentlich zuständige Richter 

pausiert das Gerichts-Verfahren. 

Die Streit-Parteien einigen sich:  

Das Gerichts-Verfahren wird beendet. 

Die Streit-Gruppen einigen sich nicht: 

Das Gerichts-Verfahren wird 

fortgesetzt. 

Niemand gibt Informationen weiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ansprechpartner für Mediation im 

Güte-Verfahren an den Hamburger 

Gerichten: 

Hanseatisches Oberlandesgericht 
Geschäftsstelle: 42843 4649 (Familiensachen) 

42843 4940 (allg. Zivilsachen) 

Landgericht Hamburg 
Geschäftsstelle: 442843 4272 

Amtsgericht Hamburg 
Geschäftsstelle: 42843 1633 

Landesarbeitsgericht Hamburg 
Geschäftsstelle: 42863 5601 

Arbeitsgericht Hamburg 
Geschäftsstelle: 42863 5701 

Oberverwaltungsgericht Hamburg 
Geschäftsstelle: 42843 7661 

Verwaltungsgericht Hamburg 
Geschäftsstelle 42843 7514 

Landessozialgericht Hamburg 
Geschäftsstelle: 42843 5801 

Sozialgericht Hamburg 
Geschäftsstelle: 42843 5701 

Finanzgericht Hamburg 
Geschäftsstelle: 42843 7726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MEDIATION IM  

 GÜTE-VERFAHREN AN  

 DEN HAMBURGER  

GERICHTEN  

Informations-Blatt 

in leichter Sprache 



Was ist Mediation im  

Güte-Verfahren? 

Bei der Mediation im Güte-Verfahren 

sollen die Prozess-Beteiligten selbst eine 

sinnvolle Lösung für ihren Konflikt 

finden. 

Der Güte-Richter unterstützt sie dabei. 

In dem Güte-Verfahren geht es nicht 

darum, wer Recht hat oder wer Schuld an 

dem Streit ist. 

Die Streit-Parteien sollen verstehen, wie 

es für den Anderen ist. 

Ziel ist, dass alle Streit-Beteiligten mit 

der Lösung zufrieden sind. 

Das Güte-Verfahren ist freiwillig. 

 

Wer nimmt an einem  

Güte-Verfahren teil? 

 Güte-Richter 

 Kläger 

 Beklagter 

 Teilweise: Rechtsanwälte 

 Weitere Verfahrens-Beteiligte 

Was ist ein Güte-Richter? 

Der Güte-Richter ist (auch) ein Richter. 

Er ist aber nicht der Richter,  

der das Verfahren zu entscheiden hat. 

Der Güte-Richter hat eine extra 

Ausbildung. 

Diese Ausbildung hilft dem  

Güte-Richter, einen Streit zu schlichten. 

Der Güte-Richter sorgt für einen 

gerechten Umgang unter  

den Streit-Parteien. 

 

Welche Vorteile hat die 

Mediation? 

Die Vermittlung hat für die  

Streit-Parteien viele Vorteile: 

 Sie erhalten kurzfristig Termine. 

 Sie müssen keine aufwendigen 

Texte einreichen. 

 Sie vereinbaren freiwillige Regeln. 

Die Regeln führen oft dazu, dass es 

keine weiteren Probleme gibt. 

 Im Mittel-Punkt stehen die 

Interessen der Streit-Parteien. 

 Die Beziehung kann in der Zukunft 

besser sein, wenn es keinen Sieger 

oder Verlierer gibt. 

 Die Vermittlung ist vertraulich. 

 

 

Brauchen Sie einen  

Rechts-Anwalt? 

Sie nehmen zusammen mit einen 

Rechts-Anwalt an der Mediation teil. 

Der Güte-Richter berät Sie nicht 

rechtlich. 

Vor den Sozial-Gerichten und vor dem 

Finanz-Gericht ist eine Mediation auch 

ohne Rechts-Anwalt möglich. 

 

Was kostet eine Mediation? 

Durch die Mediation entstehen keine 

zusätzlichen Gerichts-Kosten. 

Durch die Beteiligung von einem 

Rechts-Anwalt können zusätzliche 

Kosten entstehen. 


